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Vorwort

Am 1. 9. 2009 sind die gesetzlichen Neuregelungen zur Patientenver-
fügung in Kraft getreten. Damit wurden die langjährigen Diskussio-
nen über die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen beendet.
Volljährige können nun verbindlich im Voraus schriftlich festlegen,
ob und wie sie medizinisch behandelt werden möchten, wenn sie
ihren Willen nicht mehr selbst äußern können.
Wenn ein Volljähriger aufgrund einer psychischen Krankheit oder
einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine An-
gelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbstverantwortlich
regeln kann, wird für ihn regelmäßig eine gesetzliche Betreuung
eingerichtet. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass im Falle der
eigenen Betreuungsbedürftigkeit automatisch die Angehörigen
rechtsverbindliche Erklärungen abgeben oder Entscheidungen tref-
fen können. Die Bestellung eines amtlichen Betreuers kann durch
die Errichtung einer Vorsorgevollmacht in aller Regel vermieden
werden. Deckt die Vollmacht den Betreuungsbedarf ab, ist die Ein-
richtung einer amtlichen Betreuung nicht erforderlich. Mit einer
Bertreuungsverfügung kann Einfluss auf die Person des Betreuers
genommen werden, denn die Vorgaben in der Betreuungsverfügung
sind für das Betreuungsgericht verbindlich.
Bevor eine Vorsorgevollmacht und/oder Betreuungsverfügung
bzw. eine Patientenverfügung errichtet wird, ist es unerlässlich,
dass sich der Verfügende mit den Themen Krankheit und Sterben
auseinandersetzt. Bei allen Verfügungen handelt es sich um Maß-
nahmen, die zwingend den individuellen Bedürfnissen angepasst
und mit den eigenen Wertvorstellungen übereinstimmen müssen.
Es sollte daher keinesfalls auf Muster zurückgegriffen werden,
ohne sich vorher über die eigenen Wünsche Gedanken gemacht
zu haben.

V



Das vorliegende Buch möchte den Leser auf die typischen Frage-
stellungen aufmerksam machen und Anregungen für die richtige
Abfassung von Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patienten-
verfügungen geben. Außerdem werden die für den Bereich „Krank-
heit und Sterben“ relevanten Verfügungen dargestellt.
Die Verfasserinnen sind für jede Anregung aus dem Leserkreis
dankbar.
Mannheim/München im Juni 2010 Nina Lenz

Julia Roglmeier

Vorwort
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